
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 30 (1914)

Heft: 23

Rubrik: Verschiedenes

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 27.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


380 gMuftr. frfjjodj. Tpaubhi. »ffeitmtg („äTieifterblatt")

artige SBirffamfeit" erhalten. 2lud) im Kranbau unb
für bie auSgeftellteu SranSmiffionett mürben tiefer
girma bie l)üdjften greife juerfannt in gorm einer
golbenen mtb einer fiibernen Ptebaille.

UerscMedenes.
SeljtllngSptfifunflSDiplome. (Plitgeteili). Sie Qen=

tralprüfungSfommiffion beS ©cl)weizer. ©e=
werbeoereinS oeranftaltet einen PreiSbewerb
zur ©rlangung non ©ntwürfen für bie innere unb
äußere luSftattung ber SehrlingSprüfungSbtplome
(Sehtbrtefe). Bebermann !ann fid) baran beteiligen.
BriSbefonbere finb ju biefem PreiSbewerb bie î£unft=
gewerbezetchner unb ©ewerbetretbenben, fowie bie Schüler
unferer ©eroerbefdjulen etngelaben. gür bie Prämierung
ber beften ©ntwürfe ift etn Setrag non gr. 200 au§=

gefetjt. Sie Arbeiten finb mit Ptoüo oerfetjen, unter
Serfdfjluß beS PamenS beS ©infenberS, bis zum 30. Po»
oember 1914 an baS ©efretariat beS Schweiz.
©ewerbeoereinS in Sern franfo ehtjufenben.

Plufter ber bisherigen SehtlingSprüfungSbiplome
fönnen bafelbft ebenfalls bezogen werben. Obwohl ben
Sewerbetn jur Sarbietung neuer gbeen mögtief)ft freier
Spielraum gelaffen werben foil, gebeult boef) bie Ben»

tralprüfungSfommfjion baS bisherige gormat als praftifdfj
bewährt annähetnb beizubehalten ; ebenfo ben Scçt unb
bie allgemeine SÄuSftattung mittelft ippographifchem
Stud bet gnnenfeiten unb Sedelpreffung burdh Präge»
ftempel ber 2lußen feiten in höcbjtenS 3 garben. Sa»

gegen wirb eine bem mobernen ©efdf)mad beffer ent»

fpredhenbe ftnngemäße 3luSfd)tnüdung beS neuen SipIomS
aeroünfcöt.

Sern, ben 26. «Huguft 1914.
©efretariat ber 3entralprüfungSfommiffion:

SBerner Krebs.

Sa* Preisgericht ber ©chroetjertfchctt ßanbel»
anSfteUung hat beut @djwei}ertfd)cn ©eroerbeoeretn
folgende îlnSjelthnungen netliehen: a. gür bie 2luS=

fteUung ber gewetblidhen SehrlingSprüfungen (©ruppe 43 c)
bie golbene Plebaiüe; b. für bie Sarftetlung ber Drgant»
fation unb Selfiungen beS fdbroeijerifdfjen ©ewerbeoeretnS
in ©ruppe 45, ©eftion A (Organifation unb Piittel für
fojiale unb berufliche ©elbfthilfe) eine Utfunbe: ,,3luS»
Zeichnung für »erbtenftnoHe Seftrebungen auf bem ®e=
biete ber SolfSwohlfahrt". St«fe SluSjeidhnung ift bie
höchfle für SluSfieKer mit rein gemeinnützigem Bwcde.

21m SedjniUtm in SMnterth«* wiïb ouf Seginn
beS ©ontmerhalbfahreS 1915 eine weitere Sehr ft eile
für «leïtrotechnifdhe gäcl)er gefchaffen.

gntcrnibancr Selephonnetlehr. Saut Plittellung
ber RreiStelegraphenbirettion Büridh wirb oom 28. -äluguft
an unter ben bisher gültigen Sebingungen ber Interurbane
Selephonnerîehr für nachfolgenbe, bis fetjt ganz ober
teilwetfe gefperrtePeßgruppen freigegeben: Pijetnfelben,
Srugg, Steftal, Slarau, Dlten, Böfingen, ©olothurn, Siel,
Sern, greiburg, Paperne unb Neuenbürg.

Bttt Belebung Des #anbeB unb BerleljtS in ber
©djtueij wirb oorauSftdhtlidh fchon in ber nächften Bett
bie Pationalbanf größere ©ummen als bisher an
bie fdhweijerifchen Saufen bewilligen.

8ttnbe$rat§bef«hlnf} betreffend bie SJuSttteifung
VOR Plletern (SRitgeteilt). Ser fchroeijerifdje SunbeS»
rat, geftüßt auf ben SunbeSbefdhluß oom 3. 3luguft 1914
betreffenb Plaßnahmen zum Schuße beS SanbeS unb
Zur Slufredfjterhaltung ber Neutralität ; unter Hinweis
auf Irt. 265 beS fdhweizerifchen ObligationenredhieS
pom 30. Plärj 1911 unb auf 3lrt. 282 beS SunbeSge»

feßeS über ©dhulbbetretbung unb KonfurS oom 11. 3fptj[
1889 befehle^ am 26. Sluguft:

1. Sie jur Serfügung ber 2luSmeifung
oon Ptietern zuftänbige fantonate Sehörbe
hat, wenn bie Notlage beS PlieterS eS recht»
fertigt, auf 3lntrag beS PlieterS bie inSlrtilel
265 beS fdhweizerifchen DbligationenrechtS
oorgefehene grift, nach beren Slblauf Ptletoer»

trag als aufgelöft gilt unb bie SluSweifung beS PlieterS

oerlangt werben fann, angemeffen zu erftreden,
2. Sie zuftänbige fant. Sehörbe gibt bem Sermieter

©elegenheit, ftcf) über baS Segehren beS PlieterS zu äußern,
©ie hat oon 9lmteS wegen bie für ben ©ntfdfjetb erheb»

liehen Salfadhen zu erforfdhen unb entfdhetbet, geftö^t
auf baS ©rgebnts ihrer ©rhebungen, na^ freiem @t»

meffen.
SaS Serfahren ift îoftenloS.
3. Ser oorltegenbe Sefdhlu^ tritt am 27. Sluguft 1914

in Kraft.
@r ift audh bann anwenbbar, wenn bie grift beS

9lrt. 265 beS fdhweizetifdhen DbligationenredhtS am

27. 2tuguft 1914 ausgelaufen, bie äluSweifung beS

PlteterS aber in btefem 3ettpunft nodh nicht Donogen ift.

©ipfer» unb Pialergewerbe ber ©tobt Sern, gti»

folge ber friegerifdhen ©reigniffe unb ber baburd) oet>

urfachten Notlage hat ber Pleifteroerbanb, gemetnfam

mit ber Slrbeiterfdhaft, oom 27. Stuguft an auf Bufeljen

hin bie 3lrbeitSz?tt für ben ptah Sern rebujiect unb

eingeteilt wie folgt: Son morgens 8—12 Uhr unb ron
2—5 Uhr nachmittags, fowie ©amStagS nur oon 8—12

Uhr. Surch biefe Setfürzung unb rationelle ©tnteilung

foil ber Broecî erreid^t werben, ber fiarï um ftdh gretfenben

3lrbeitSloftgfeit entgegenzutreten. Bur ©rfüflung biefer

Slufgabe finb aber letber bie oorhanbenen SlrbeitSaufträge

nicht genügenb, unb eS ergeht baher an bie löbl. Sau»

ämter, fowie an bie tit. Seoölferung baS höfliche ©efuef),

obiges Sorgehen burdf) 2lrbeitSaufträge gefl. unterftühen

Zu wollen.
©ipfer» unb SRalermeifteroerbanb

Sern unb Umgebung.

Bur §oljoerforg»n0 im Kanton Berich wirb be»

ridhtet: Sa oorauSzufehen ift, baff mit bem ©tntritt beS

SBinterS bie Nachfrage nadh Srennholz etne gro^e fein

wirb, fei eS für bie Reizung ber SBohnräume, fei e«

Zum Kochen in ben ©täbten, hat auf ein Sunbfdf)rel6en

beS etbgenöjfifchen DberforfttnfpeftorS hiu bie Ron»

ferenz ber zürcherifdhen gorftbeamten unter
Buzug ber ©tabtforftbe amten oonBörichunb
SB i n t e r t h u r eine Sethe oon SRafjnahmen befprochen,

bie eine mögltchft redfjtzettige Sefdhaffung beS nötigen

SrennholzmaterialS ermöglichen füllen, gn einem RtetS»

fcljrelben an bie ©emeinberäte für ftdh unb zuhaben

ber prioatwalbbefiher unb an bie Sorfteherfc^aften
ber ^olzîorporationen wirb in erfter Sinte bie

lunltdhfte Serlegung ber QahreSf^läge in bie Saubhol}'

beftänbe, fowie bie 2luSbet)nung ber Surdhforjiun#
unb SeinigungShiebe befürwortet, im weitern werben ein

forgfältigereS SluSfdhneiben ber Stämme nach Nutj'-

Srennholz, 3luSbehnung ber Sefeholztage, 3lnwetfung oon

Sürrholz ufw. oorgefdhlagen. Set aÖem ©ntgegenlommen

ber gorftbetjörben bleibt immerhin zu beachten, ba| oot

bem SlattabfaH im Saubljolz eine Pu^ung nidht wtiaw

erfcheint, abgefehen baoon, baß auf bem Sanbe noch bte

geeigneten 3lrbeitSlräfte mangeln.

©roße Piengen Kohlen finb in ben legten Sage«

über ©tngen aus Seutfdblanb in bie
eingeführt werben. SaS ift etne troftreidhe ^oung

j für alle btejenigen, welche balbigen Plangel an wen
' befürchten.
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artige Wirksamkeit" erhalten. Auch im Kranbau und
für die ausgestellten Transmissionen wurden dieser
Firma die höchsten Preise zuerkannt in Form einer
goldenen und einer silbernen Medaille.

vmchlîàî.
LehrlingsprüfungSdiplome. (Mitgeteilt). Die Zen-

tralprüfungskommission des Schweizer. Ge-
werbevereins veranstaltet einen Preisbewerb
zur Erlangung von Entwürfen für die innere und
äußere Ausstattung der Lehrlingsprüfungsdiplome
(Lehrbriefe). Jedermann kann sich daran beteiligen.
Insbesondere sind zu diesem Preisbewerb die Kunst-
gewerbezeichner und Gewerbetreibenden, sowie die Schüler
unserer Gewerbeschulen eingeladen. Für die Prämierung
der besten Entwürfe ist ein Betrag von Fr. 200 aus-
gesetzt. Die Arbeiten sind mit Motto versehen, unter
Verschluß des Namens des Einsenders, bis zum 30. No-
vember 1914 an das Sekretariat des Schweiz.
Gewerbevereins in Bern franko einzusenden.

Muster der bisherigen Lehrlingsprüfungsdiplome
können daselbst ebenfalls bezogen werden. Obwohl den
Bewerbern zur Darbietung neuer Ideen möglichst freier
Spielraum gelassen werden soll, gedenkt doch die Zen-
tralprüsungskommsfion das bisherige Format als praktisch
bewährt annähernd beizubehalten; ebenso den Text und
die allgemeine Ausstattung mittelst typographischem
Druck der Innenseiten und Deckelpressung durch Präge-
stempel der Außenseiten in höchstens 3 Farben. Da-
gegen wird eine dem modernen Geschmack besser ent-
sprechende sinngemäße Ausschmückung des neuen Diploms
gewünscht.

Bern, den 26. August 1314.
Sekretariat der Zentralprüfungskommission:

Werner Krebs.

DaS Preisgericht der Schweizerischen Landes-
anSstellnng hat dem Schweizerischen Gewerbeverein
folgende Auszeichnungen verliehen: s. Für die Aus-
stellung der gewerblichen Lehrlingsprüfungen (Gruppe 43 o)
die goldene Medaille; i>. für die Darstellung der Organi-
sation und Leistungen des schweizerischen Gewerbevereins
in Gruppe 45, Sektion à (Organisation und Mittel für
soziale und berufliche Selbsthilfe) eine Urkunde: „Aus-
Zeichnung für verdienstvolle Bestrebungen auf dem Ge-
biete der Volkswohlfahrt". Diese Auszeichnung ist die
höchste für Aussteller mit rein gemeinnützigem Zwecke.

Am Technikum in Winterthur wird auf Beginn
des Sommerhalbjahres 1915 eine weitere Lehrstelle
für elektrotechnische Fächer geschaffen.

Jnterurbaner Telephonverkehr. Laut Mitteilung
der Kreistelegraphendirektion Zürich wird vom 28. August
an unter den bisher gültigen Bedingungen der tnterurbane
Telephonverkehr für nachfolgende, bis jetzt ganz oder
teilweise gesperrte Netzgruppen freigegeben: Rheinfelden,
Brugg, Ltestal, Aarau, Ölten, Zofingen, Solothurn, Biel,
Bern, Freiburg, Payerne und Neuenburg.

Zur Belebung des Handels und Verkehrs in der
Schweiz wird voraussichtlich schon in der nächsten Zeit
die Nationalbank größere Summen als bisher an
die schweizerischen Banken bewilligen.

Bundesratsbeschluß betreffend die Ausweisung
von Mietern (Mitgeteilt). Der schweizerische Bundes-
rat, gestützt auf den Bundesbeschluß vom 3. August 1914
betreffend Maßnahmen zum Schutze des Landes und
zur Aufrechterhaltung der Neutralität; unter Hinweis
auf Art. 265 des schweizerischen Obligationenrechtes
vom 30. März 1911 und auf Art. 282 des Bundesge-

setzes über Schuldbetreibung und Konkurs vom 11. April
1889 beschloß am 26. August:

1. Die zur Verfügung der Ausweisung
von Mietern zuständige kantonale Behörde
hat, wenn die Notlage desMieters es recht-
fertigt, auf Antrag des Mieters die in Artikel
265 des schweizerischen Obligationenrechts
vorgesehene Frist, nach deren Ablauf der Mietver-
trag als aufgelöst gilt und die Ausweisung des Mieters
verlangt werden kann, angemessen zu erstrecken.

2. Die zuständige kant. Behörde gibt dem Vermieter
Gelegenheit, sich über das Begehren des Mieters zu äußern.
Sie hat von Amtes wegen die für den Entscheid erheb-

lichen Tatsachen zu erforschen und entscheidet, gestützt

auf das Ergebnis ihrer Erhebungen, nach freiem Er-
messen.

Das Verfahren ist kostenlos.
3. Der vorliegende Beschluß tritt am 27. August 1914

in Kraft.
Er ist auch dann anwendbar, wenn die Frist des

Art. 265 des schweizerischen Obligationenrechts am

27. August 1914 ausgelaufen, die Ausweisung des

Mieters aber in diesem Zeitpunkt noch nicht vollzogen ist.

Gipser- und Malergewerbe der Stadt Ber«. In-
folge der kriegerischen Ereignisse und der dadurch ver-

ursachten Notlage hat der Meisterverband, gemeinsam

mit der Arbeiterschaft, vom 27. August an auf Zusehen

hin die Arbeitszeit für den Platz Bern reduziert und

eingeteilt wie folgt: Von morgens 8—12 Uhr und von

2—5 Uhr nachmittags, sowie Samstags nur von 8—12

Uhr. Durch diese Verkürzung und rationelle Einteilung
soll der Zweck erreicht werden, der stark um sich greifenden

Arbeitslosigkeit entgegenzutreten. Zur Erfüllung dieser

Aufgabe sind aber leider die vorhandenen Arbeitsaufträge
nicht genügend, und es ergeht daher an die löbl. Bau-

ämter, sowie an die tit. Bevölkerung das höfliche Gesuch,

obiges Vorgehen durch Arbeitsaufträge gefl. unterstützen

zu wollen.
Gipser- und Malermeisterverband

Bern und Umgebung.

Zur Holzverforguug im Kanton Zürich wird be-

richtet: Da vorauszusehen ist, daß mit dem Eintritt des

Winters die Nachfrage nach Brennholz eine große sein

wird, sei es für die Heizung der Wohnräume, sei es

zum Kochen in den Städten, hat auf ein Rundschreiben

des eidgenössischen Oberforstinspektors hin die Kon-

ferenz der zürcherischen Forstbeamten unter
Zuzug der Stadtforstbe amten vonZürichund
Winterthur eine Reihe von Maßnahmen besprochen,

die eine möglichst rechtzeitige Beschaffung des nötigen

Brennholzmaterials ermöglichen sollen. In einem Kreis-

schreiben an die Gemeinderäte für sich und zuhanden

der Privatwaldbesitzer und an die Vorsteherschaften

der Holzkorporationen wird in erster Linie die

tunlichste Verlegung der Jahresschläge in die Laubholz-

bestände, sowie die Ausdehnung der Durchforstungs-

und Reinigungshiebe befürwortet, im weitern werden ein

sorgfältigeres Ausschneiden der Stämme nach Nutz- und

Brennholz. Ausdehnung der Leseholztage, Anweisung von

Dürrholz usw. vorgeschlagen. Bei allem Entgegenkommen

der Forstbehörden bleibt immerhin zu beachten, daß vor

dem Blattabfall im Laubholz eine Nutzung nicht ratsam

erscheint, abgesehen davon, daß auf dem Lande noch die

geeigneten Arbeitskräfte mangeln.

Große Mengen Kohle» sind in den letzten Tage»

über Singen aus Deutschland in die Schweiz

eingeführt worden. Das ist eine trostreiche Meldung

j für alle diejenigen, welche baldigen Mangel an Kohlen
^

befürchten.
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g^weij. ®arlebenôïttffe A.*@. in Sfitldj. $n ber

gi^ung ber Sertreter ber fchroeizerifdhen Hinang com
(etjten ©amStag tourbe, tote matt ben „SaSlerîîacbricbten"
au§S9ern melbet, bas Programm betreffenb ©rünbung
einer ècbweiz- ®ar!ebenSîaffe A.*©. mit ©it) in
3öric^ geprüft unb in ben ©runbjögen angenommen,
giaî bem oorgelegten Programm mürbe bas Kapital
10 ftifl. ffr. betragen, eingeteilt in 10,000 îîamensaftien
à 1000 $r. mit 20 % @lnjal)lung. ®te Aufbringung ber
6« eitijuja^lenben 20% mirb burdj ©ircoergûtung,
Sarfcfiaft ober grofje îîoten gegeben. ®te ©inzablung
MefeS Setrages mirb als ftänbiger SetriebSfonbS ber
gefeüfibaft auf ©ircïonto bei ber îtationalbanf erfolgen.
îieKapitalzeichnung mirb oon ben Kartell* unb Kantonal*
bunten im SerbältniS ifjcer Quote bei ber Übernahme
eibgenöffifd^er Anleiben erfolgen.

Sieneu zugrünbenbeSan! roirb folgenben®efcbäftS*
(rei§ haben : SeroiUigung an fcbmeijerifcbe Saufen,
gitmen unbprioateoonfjauftpfanbbarleben jumSombarb*
fatj- ber îtationalbanf bis jum Stotalbocbfibetrag oon
50 gWiH. ffr. gegen 3 9Jionat*<$igenroecl)fel unb mit Se*
[ebnung bis ju böcbftenS 90% beS SageSpreifeS ber
Obligationen bes Sunbes, ber Kantone unb ber®emetnben,
80°/obeS2;ageSpreifeS oon öffentlich fotiertenQbligationen
ber Sanfen, Sabnen unb in'Dufltiellen ©efettfchaften, ber
Saffaobligationen unb ©parbefte foliöer Sanfen unb
Spatfaffen, 70% beS Nominalbetrages oon ^ppoibefar*
forberungen erfien îîangeS unter AuSfchlufj alter inbu*
frieden fpppotheîen unb 40% beS SageSpreifeS oon
öffentlich lotterten Aftien. ®a in mannen ©täbten bie

Sörfengefc^äfte oollftänbig labmliegen, mug man als
îageSpreife bie Sörfenfurfe oom 25. ffuli ober bie lebt
vorangegangene Kotierung als geltenb betrachten. Sor*
pfiffe auf ©pefulationSgefcbäfte ftnb auSgefc|loffen.

®ie ju grünbenbe ©efellfc^aft roirb bie notigen
Betriebsmittel fid) in folgenber SBeife befcgaffen:
1, ®urcb baS Afttenfapital unb îtûdfbiSfontterung ber
leretngenommenen Sorfd)ugroedbfel bei ber ©cbroeizerifeben
îtationalbanf bis jum Setrage oon 50 SDtiü. ffr. jum
jeroetligen offiziellen ®iSfontofat)e ber îtationalbanf. Sie
S)arlel)enSfaffe oerpftic^tet fidb burd) eine einmalige für
ade ibre ®iSfontooperationen mit ber îtationalbanf'
gültige Srflärung, alle Sfted^te auS bem für jebes ®ar=
üben mit ibren Kitenten abgesoffenen ffauftpfanboertrag
wit bem bezüglichen ©iro an bie îtationalbanf abju*
Wen; fomit mirb bie îtationalbanf folgenbe ©icher=>
feiten baben: 1. ®ie perfönlicge Serpflichtung ber
Sedjfelfdbulbner, 2. bie ffauflpfänber mit ben oorgefebenen
Margen unb 3. baS 9tegrefjred)t auf bie ®arlebensfaffe
wit etnem oerantroortlic|en Kapital oon 10 3JtiH. ffr.,
wooon 2 Millionen einbezogt. ®ie ®atIebenSfaffe roirb
we Srneuerung ber fällig roerbenben Sorfcbüffe bereinigen,
|o lange fte nicht minbeftenS 30 ®age oor Serfatl er*
«ütt, bag fre auf Setfall bie Abzahlung oerlangt.

®ie ®auer ber ©efellfchaft ift unbegrenzt; jeboch
wttb bie neue Sanf fpäteftenS ein $abr nach bem legten
ödebenSfchlug z«>if<heu ben frtegfübrenben SDtäcbten in
üguibation treten.

2>a bie Auszahlung ber Sombarboorfcbüffe an Sanfen
Ootm Übermeifung auf beren ©irofonto bei ber îiational*
"ant unb an Prioate burcl) Ausbänbigung oon ©baf§
wif bie îtationalbanf gefebeben roirb, roerben wichtige
Wütigen nicht mehr mit Sarfdfaft geleiftet, fonbern
werben bureb Sergütungen auf ©irofonto erfolgen.

3luS biefer ©rünbung entfteben für bieîtational*
"."'folgenbe Sorteile: 1. @S roirb bie Ausgabe
Iberer fibuziärer ©elbroertzei^en neben ben Sanfnoten
otmteben ; bie îîationlbanf erhält als îiotenbecfung

»«etgnete ®iSfontpaptere, auf meteben jeber Serluft aus*

gefdjloffen fein follte, roaS zur ffolge haben roirb, bag
ber Krebit ber Sanfnoten nicht letben fann; 2. bte
îtationalbanf roirb bleKontrotte über fämtlidjeDperationen
ber ®arlebenSfaffe behalten.

®iefe ©rünbung bat aber auch geroiffe îtachteile
für bie îtationalbanf, inbem fie oerpfliehtet ift, bte

nötigen 40 %, b. b- 20 Millionen Sarfcljaft zu befchaffen,
um 50 SJtitlionen îtoten herausgeben zu fönnen; eS

banbelt fief) um ein erträgliches Dpfer.
®te neue Sanf roirb einen SerroaltungSrat oon fieben

bis zwölf SDtilgliebern haben, roooon brei ®elegierte beS

SerroaltungSrateS unb unter fcgriftenberechtigt finb. ©te
bilben bte SeletbungSfommiffion. ®te ffunftionen biefer
Herren finb ehrenamtlich- @S gibt alfo roeber Sefolbungen,
no<h Tantiemen. ©ehr roabrfdbeinltch roirb bie ©eftion
an ein anbereS Sanfinftitut übertragen roerber.. îtad) bem
erftellten Subget roirb bei etnem ©efamtoorfchugbetrag
oon 25 SDtiUionen etn ©erotnn oon 27a % beS engagierten
Kapitals oon 10 SDtiüionen unb bei einem ©efamt»
oorf^upetrag oon 50 SDtiUionen ein foldjer oon 5%
oorgefeben.

Am ©dbluffe beS programmes tourbe nod) bie Se*
bingung aufgenommen, bag bie ®arlebenSfaffe fith oer*
pflichtet, bei ihrer Siquibation an bte îtationalbanf als
Seitrag zu ben Koften ber Sarfd)aftSbefcbaffung etnen
geroiffen Setrag abzutreten.

SerzugSztttfr f8r SBedbfcl. (SDtitgeteilt oon ber
febroetzerifeben îtationalbanf). ®er SunbeSrat bat in
feinem 9tunbfd)reiben an bte KantonSregierungen auS*

brüdlith feftgefteUt, ba^ burdb bte ©eroäbrung oon 9te*

fpefttagen für SBedbfel refp. bie Serlegung ber Proteft*
frift, bte gäüigfeit ber SQBechfel unberührt bleibt, bag
bemgemäfj ber SBecbfelfdbulbner SerzugSztnfe feit bem
fidb auS bem SBecbfel ergebenben SerfaUtag zu entrichten
bat, faüs er nicht auf biefen ®ermln 3ablung geleiftet
bat. ®ie zur Protefterbebung berufenen perfonen roer*
ben eingelaben, ben Proteft zu erbeben, roenn bie um
bie SerzugSzinfen erhöhte SBedbfelfumme bei ber Prüfen*
tation zum Proteft nicht ober nicht ooUftänbig bezahlt
roirb. ®aS ®ireftorium ber fdbroeizerifdben îiational*
banf bat hierauf im ©inoerftänbniS mit bem SanfauS*
fchuf) befdbloffen, im ©inne etneS befonberen ©ntgegen*
fommenS an bie SOBechfelfdbulbner für bte benübten île*
fpefttage, nicht bte gefeptdben fechS Prozent, fonbern
nur oier Prozent SerzugSzinfe z« berechnen.

AB fchroeizerifdje StUitarflieger haben fidb ber Armee*
leitung fofort zur Serfügung gefteUt: Agenor parmeltn,
ber SÙÎontblancbezrolnger, Albert ©uenbet, ber berühmte
Sooping the Sooprenner ber Sleriotfchule, DSfar Siber,
®urafour, ©omte, ©ranbjean, SOtaffet, Kramer, ber fübne
©turzflieger AubemarS, Sugrin unb ©rnft Surri. ®ie
Flieger fteben unter bem Kommanbo oon Hauptmann
Éeal Siber unb Parmeltn tragen ihre Uniform, ber
erfte als KaoaUerteoffizier, ber zweite als Qnfanterift.
®te übrigen glteger tragen ©enteuniform. AUe finb mit
SReooloem beroaffnet.

Weber bie Sotroenbigfeit ber 3nferote auch in
biefen ®ugen entnehmen roir ber ,,©d)roeiz. ©eroetbe*
Zeitung": „SUtanche ^nbuftrielte unb ©eroerbe»
treibenbe, bte für bie Abfahförberung ihrer Pro*
bufte auf Propaganbamittel aller Art, namentlich aber
mittelft Qnferaten angeroiefen finb, glauben auS
falfcb angebrachter ©parfamfeit nun bie
Annoncierung einftelten zu müffen. ©S ift
bieS auch etneS ber 3eidjen ber Serzagtbeit unb Kopf*
loftgfeit, bie leiber überall einzugreifen brobt unb unfere
roirtfchaftlidhe Sage ganz bebeutenb oerfchlechiert. SDtan

follte meinen, roir, bie roir rote eine friebliche fffnfel
mitten im europäifdhen ©dhlachtfelbe fteben, roären
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Schweiz. Darlehenskasse A.-G. in Zürich. In der
Atzung der Vertreter der schweizerischen Finanz vom
schien Samstag wurde, wie man den „Basler Nachrichten"
aus Bern meldet, das Programm betreffend Gründung
einer Schweiz. Darlehenskasse A.-G. mit Sitz in
Zürich geprüft und in den Grundzügen angenommen.
Nach dem vorgelegten Programm würde das Kapital
10 Mill. Fr. betragen, eingeteilt in 10,000 Namensaktien
à 1000 Fr. mit 20 "/» Einzahlung. Die Aufbringung der
bar einzuzahlenden 20°/« wird durch Girovergütung,
Barschaft oder große Noten geschehen. Die Einzahlung
dkses Betrages wird als ständiger Betriebsfonds der
Aisellschaft auf Girokonto bei der Nationalbank erfolgen.
Die Kapitalzeichnung wird von den Kartell- und Kantonal-
bmken im Verhältnis ihrer Quote bei der Übernahme
eidgenössischer Anleihen erfolgen.

Die neu zu gründende Bank wird folgendenGeschäfts-
lreis haben: Bewilligung an schweizerische Banken,
Firmen und Private von Faustpfanddarlehen zum Lombard-
sah der Nationalbank bis zum Totalhöchstbetrag von
SV Mill. Fr. gegen 3 Monat-Eigenwechsel und mit Be-
lehnung bis zu höchstens 00°/° des Tagespreises der
Obligationen des Bundes, der Kantone und der Gemeinden,
M °/o des Tagespreises von öffentlich kotierten Obligationen
der Banken, Bahnen und industriellen Gesellschaften, der
Kassaobligationen und Sparhefte solider Banken und
Sparkassen, 70°/» des Nominalbetrages von Hypothekar-
forderungen ersten Ranges unter Ausschluß aller indu-
firiellen Hypotheken und 40°/» des Tagespreises von
öffentlich kotierten Aktien. Da in manchen Städten die

Börsengeschäfte vollständig lahmliegen, muß man als
Tagespreise die Börsenkurse vom 25. Juli oder die letzt
vorangegangene Kotierung als geltend betrachten. Vor-
schösse auf Spekulationsgeschäfte sind ausgeschloffen.

Die zu gründende Gesellschaft wird die nötigen
Betriebsmittel sich in folgender Weise beschaffen:
1. Durch das Aktienkapital und Rückdiskontierung der
hereingenommenen Vorschußwechsel bei der Schweizerischen
Nationalbank bis zum Betrage von 50 Mill. Fr. zum
jeweiligen offiziellen Diskontosatze der Nationalbank. Die
Darlehenskasse verpflichtet sich durch eine einmalige für
à ihre Diskontooperationen mit der Nationalbank
gültige Erklärung, alle Rechte aus dem für jedes Dar-
lehen mit ihren Klienten abgeschlossenen Faustpfandvertrag
mit dem bezüglichen Giro an die Nationalbank abzu-
treten; somit wird die Nationalbank folgende Sicher-
Huten haben: 1. Die persönliche Verpflichtung der
Wechselschuldner, 2. die Faustpfänder mit den vorgesehenen
Rargen und 3. das Regreßrecht auf die Darlehenskasse
mit einem verantwortlichen Kapital von 10 Mill. Fr.,
wovon 2 Millionen einbezahlt. Die Darlehenskasse wird
die Erneuerung der fällig werdenden Vorschüsse bewilligen,
M lange sie nicht mindestens 30 Tage vor Verfall er-
'iärt, daß sie auf Verfall die Abzahlung verlangt.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt; jedoch
mird die neue Bank spätestens ein Jahr nach dem letzten
griedensschluß zwischen den kriegführenden Mächten in
üguidation treten.

Da die Auszahlung der Lombardvorschüsse an Banken
durch Überweisung auf deren Girokonto bei der National-
dank und an Private durch Aushändigung von Cheks
»»s die Nationalbank geschehen wird, werden wichtige
Zahlungen nicht mehr mit Barschaft geleistet, sondern
melden durch Vergütungen auf Girokonto erfolgen.

Aus dieser Gründung entstehen für die National-
unk folgende Vorteile: 1. Es wird die Ausgabe
»derer fiduziärer Geldwertzeichen neben den Banknoten
ernneden; die Nationlbank erhält als Notendeckung

Swgnete Diskontpapiere, auf welchen jeder Verlust aus-

geschlossen sein sollte, was zur Folge haben wird, daß
der Kredit der Banknoten nicht leiden kann; 2. die
Nationalbank wird dieKontrolle über sämtlicheOperationen
der Darlehenskasse behalten.

Diese Gründung hat aber auch gewisse Nachteile
für die Nationalbank, indem sie verpflichtet ist, die
nötigen 40 °/», d. h. 20 Millionen Barschaft zu beschaffen,
um 50 Millionen Noten herausgeben zu können; es

handelt sich um ein erträgliches Opfer.
Die neue Bank wird einen Verwaltungsrat von sieben

bis zwölf Mitgliedern haben, wovon drei Delegierte des

Verwaltungsrates und unterschriftenberechtigt sind. Sie
bilden die Beleihungskommiffion. Die Funktionen dieser
Herren sind ehrenamtlich. Es gibt also weder Besoldungen,
noch Tantiemen. Sehr wahrscheinlich wird die Gestion
an ein anderes Bankinstitut übertragen werden. Nach dem
erstellten Budget wird bei einem Gesamtvorschußbetrag
von 25 Millionen ein Gewinn von 2^2°/» des engagierten
Kapitals von 10 Millionen und bei einem Gesamt-
vorschußbetrag von 50 Millionen ein solcher von 5°/»
vorgesehen.

Am Schlüsse des Programmes wurde noch die Be-
dingung aufgenommen, daß die Darlehenskasse sich ver-
pflichtet, bei ihrer Liquidation an die Nationalbank als
Beitrag zu den Kosten der Barschaftsbeschaffung einen
gewissen Betrag abzutreten.

Verzugsztnse für Wechsel. (Mitgeteilt von der
schweizerischen Nationalbank). Der Bundesrat hat in
seinem Rundschreiben an die Kantonsregierungen aus-
drücklich festgestellt, daß durch die Gewährung von Re-
spekttagen für Wechsel resp, die Verlegung der Protest-
frist, die Fälligkeit der Wechsel unberührt bleibt, daß
demgemäß der Wechselschuldner Verzugszinse seit dem
sich aus dem Wechsel ergebenden Verfalltag zu entrichten
hat, falls er nicht auf diesen Termin Zahlung geleistet
hat. Die zur Protesterhebung berufenen Personen wer-
den eingeladen, den Protest zu erheben, wenn die um
die Verzugszinsen erhöhte Wechselsumme bei der Prüfen-
tation zum Protest nicht oder nicht vollständig bezahlt
wird. Das Direktorium der schweizerischen National-
bank hat hieraus im Einverständnis mit dem Bankaus-
schuß beschlossen, im Sinne eines besonderen Entgegen-
kommens an die Wechselfchuldner für die benützten Re-
spekttage, nicht die gesetzlichen sechs Prozent, sondern
nur vier Prozent Verzugszinse zu berechnen.

AIS schweizerische Militärflieger haben sich der Armee-
leitung sofort zur Verfügung gestellt: Agenor Parmeltn,
der Montblancbezwinger, Albert Cuendet, der berühmte
Looping the Looprenner der Bleriotschule, Oskar Bider,
Durafour, Comte, Grandjean, Maffei, Kramer. der kühne

Sturzflieger Audemars, Lugrin und Ernst Burri. Die
Flieger stehen unter dem Kommando von Hauptmann
Real. Bider und Parmelin tragen ihre Uniform, der
erste als Kavallerieoffizier, der zweite als Infanterist.
Die übrigen Flieger tragen Genieuniform. Alle sind mit
Revolvern bewaffnet.

Ueber die Notwendigkeit der Inserate anch in
diesen Tage« entnehmen wir der „Schweiz. Gewerbe-
zeitung": „Manche Industrielle und Gewerbe-
treibende, die für die Absatzförderung ihrer Pro-
dukte auf Propagandamittel aller Art, namentlich aber
mittelst Inseraten angewiesen sind, glauben aus
falsch angebrachter Sparsamkeit nun die
Annoncierung einstellen zu müssen. Es ist
dies auch eines der Zeichen der Verzagtheit und Kopf-
losigkeit, die leider überall einzugreifen droht und unsere

wirtschaftliche Lage ganz bedeutend verschlechtert. Man
sollte meinen, wir, die wir wie eine friedliche Insel
mitten im europäischen Schlachtfelde stehen, wären
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f<f)Itmmer baran, als unfere ïlahbarn, wo mit 2luS=

nabme ber ©renggebtete Çanbel unb SBanbel faft feine
Störung erleiben.

©erabe je^t, wo ber Kampf um Sein ober Ulichlfetn
jebem ^robujenten aufgenötigt wirb, ift am wenigsten
21nlaf geboten, bie £>änbe mut= unb tatenlos in ben

©hof fallen p laffen. ©erabe je|t ift eS um fo
notwenbiger, fich ber alten Kunbfhaft in
©rinnerung ju bringen unb nach ©rwerbuttg
neuer Kunben ju trauten. Unb wenn and) mo=
mentan ber ©rfolg ausbleiben foüte, fo bleiben bocb
gefd)icft abgefaßte unb auffällig plajterte ^nferate bem
Ontereffenten in bleibenber ©rinnerung."

®ie Kofjlenoerforgmtg bet ©hweis. ®te SB er
einigung fcljweijerif3>er Koblenfirmen für
ben 2t b f a ^ ber IRu^r^robufte in berSc^weij
erläßt etne SJUtteilung, welche fagt, nadjbem ®eutfd)Ianb
bie 2luSfubr oon Kohlen wieber geftattet babe, feien
oon ben mehreren hundert SBagen, bie ©nbe 3uni ab=

gingen, bereits eine 2lnpbl auf oetfcbiebenen 9Begen
tn bie S<bweij gelangt. ®er größere Seil ber noch
9luSftebenben werbe ebenfalls ben SBeg in bte Scbwetj
finben. ®te babifc|e StaatSbabnoerwaltung bat ben
SranSport auf ibren Sinten gugeftd^ert, bie 93unbeSbabnen
werben bte SranSporte in SeopoIbSböbe abnehmen. 23on
ben 3ed)en beS SRubrgebieteS, bie bie görbernng pm
Seil wteber aufnahmen, barf baber auf etne gewiffe
3ufubr geregnet, werben. 93ei biefer Sachlage ift eS

wichtig, baf mit ben etngebenben Vorräten oorfidjtig
oetfabren werbe. 3n einer Konferenz mit bem 93or»

fteber beS .ÇanbetSbepartementS, 93unbeSrat @d)ultbcf,
haben fich bie KoblenbanbelSfirmen ber Schweijoerpflichtet,
nach Kräften für bie 93etforgung tätig p fein unb
fpeïulatioe ©ewinne auSpfd|ltefen ; baS IRubrftpbifat
bat feinerfeits mögltcbfteS ©ntgegenfommen bei febr
mäßigem tßreiSauffdilag pgefichert. @S wirb baber
möglich fein, bie Koblenoerfor gung ber
Schweij ben Umftänben gemäf befriebigenb
burdbjufübr en.

®et nennte Kurs für autogene Schweifung fanb
tn ber 3«tt oom 25. bis 30. Sllai in ben SBerfftätten
beS ©<bmeljetifd)en SlcetplenoereinS in 33 a fei fiatt. @r
würbe wieber geleitet oon Ingenieur ©. g. Keel, Sßro=

feffor tn gretburg. £>etr £. genner, S^loffermeifier
in 3ürictj, amtete wie gewöhnlich als Schweifernieifter.

21m Kutfe nahmen SBerfmetfier, Schloffer, SRedjanifer,
Kupferfdjmiebe unb Kunftfchloffer teil. Sämtliche Seil»
nebmer führten, entfpredjenb unferem normalen 2Bod)en=
Programm, nadj ben jeweiligen ibeoretifd)en ©rflärungen
beS frühen SBormittagS, ©djweifungcn an allen 2Jte»
tallen auS. ®aneben fanb fich bei ber reichlichen 2ln»

CamprimiertE u. atsgEdPEhtse, isianHe

Vereinigte Drahtwerke Ä.-B. Biel
Blank und präzis gezogene
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Kaltgewalzte ta- und Stahlbänder bis 366 mm Breite
Schlackenfreies l'erpackungsbandeisen»

gabt ©djweifpoften noch genügenb 3ett, auf bie Spejial,
gebtete ber ©injelnen etnptreten. Unter anberem nmtbeii

befonberS gelungene Übungen gemacht im 2Iuffhroeieti
oon 2lugen unb 2lnfäfen auf platten unb SRobre unb

im Serfdjweifen oon Korrofionen.
Bwifchenbinein führte unfer ©d)roeifermeifier audb

eine febr gelungene Reparatur an etner Statue airê

Kunftguf aus.
©in befonbereS Vergnügen beretteten bte ga^lreich ge=

machten Slfproben an ausgeführten ©d)wetfungen. été

gaben bem Schweifet augenbltcfltc^ ein 93ilb oon ber

©fite feiner 2lrbeit unb liefen flar ben Unterfcf)teb et»

lennen jwifchen etner guten, einer oerbrannten, ober

einer nicht burchgehenben Schweifung. Qm gntereffe
ber Selbftfortbilbung ftnb fotehe Ifproben an SJîeté
fchliffen febr p empfehlen. ®aS 93erfabren ift febr

etnfad).
SJlan febneibet eine Schweifung quer pr ©dhroetf=

naht, burcbfeilt fie perft glatt unb poliert fie bann mit immee

feinerem Schmiergelpapier, jebod) ohne Dl unb gett jit
gebrauchen. ®er S^lljf muf etnen oolllommenen Spiegel

bilben, tn bem man fid) feben fann. Qe feiner bie tßol
tur, um fo fchöner wirb baS 23ilb nachher in ©rfhelnung
treten. Über bte ©üte ber Schweifung fagt biefer Sdjtifj
aber bisher noch aidjtS.

SUan oerfebafft fieb fobann in ber 2lpotbele ober tn

ber ®roguerte ein gläfcbdjen folgenber Söfung:
1 Seil Soblalium
2 Seile fnblimterteS Qob,

10 Sette Sßaffer.
SJlan laffe ftch gleich <wd) ein feines §aarpinfelc|eit

bap geben. ®amit ptnfeit man oon ber genannten

Söfung gleicbmäfig über ben SRetaltfcbliff. Shon nad)

wenigen Sefunben wirb fich bie Sdjwetfftetle flar nom

übrigen SJleiaß, an bem man j. 93. noch bie SEBalgtichtunq

erfennen lann, abheben. ®te Schweifftelle felbft foi!

möglichft weif erfebetnen. 2lßenfatIS oorfommenbe
ober S(hlacfeneinfd)tüffe äeidjnen ftch als bunfte fünfte
ober Slnien. Sülan fährt mit bem Sepinfeln noef) einige

Stllinnten fort bis baS 33ilb möglichft fcEjarf ift.
9Jlan fpüle fobann bie tfkobe unter laufenbent UBaffet

tüchtig ab unb trodne fie mit etwas 2llfobol ober Sptcn

tuS. SBiü man fie erhalten unb oor bem Sîoft bemalet!,

fann man fie mit einer bünnen Sdjidjt eineS bureb'

fichltgen SDletallacfeS bebeefen.

9tach ben Scbweifübungen an ©ifen, ©ufeifen,

älleffing, Kupfer unb 2lluminium würbe, nah 9^'
Heuert ®arlegungen über ben Schneiboorgang, feine Cfo-

nomte unb bie Schaeibbrenner, baS Schaden gan|

praftifch geübt. 2luf ©inlabung ber bafelftäbtifdhen
börben begannen wir mit §ilfe beS ScbneibbretmetS bte

®emontage oon fünf grofen SentralbetpngSbampff#'"'
®tefe hätten wegen ihren grofen 2lbmeffungen alS

nicht auS bem iîntergefcfjof beS betreffenben Sdiul^wieé

entfernt werben fönnen. <

3n einigen Stnnben war ber erfte biefer Söffe'
feffel in b^bH^e brauchbare Siehtafeln jertegt

SJlitteifungen beS Schweiber. 2lcetqtew9Seretnf.

Gesucht.
Ein auf sämtlichen Holzbe-

arbeitungsmaschinen durchaus
bewanderter Mann, tüchtiger u.
erfahrener Monteur auiMaschi-
nen und Transmissionen, sucht
für eine Fabrik die Montage von
Maschinen etc. in der Schweiz
zu übernehmen, sei es im flk-
kord oder Taglohn.

Gell. Offerten erbeten unter
Chiffre 2826 an die Expedition.

IS

Einige tüchtige, solide

Gipser
wünschen Arbeit in /Wtjj'
oder Taglohn zu
auch äusseren Putz.

Offerten unter Chiffre 2 '

an die Exped.
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schlimmer daran, als unsere Nachbarn, wo mit Aus-
nähme der Grenzgebiete Handel und Wandel fast keine

Störung erleiden.
Gerade jetzt, wo der Kampf um Sein oder Nichtsein

jedem Produzenten aufgenötigt wird, ist am wenigsten
Anlaß geboten, die Hände mut- und tatenlos in den
Schoß fallen zu lassen. Gerade jetzt ist es um so
notwendiger, sich der alten Kundschaft in
Erinnerung zu bringen und nach Erwerbung
neuer Kunden zu trachten. Und wenn auch mo-
mentan der Erfolg ausbleiben sollte, so bleiben doch
geschickt abgefaßte und auffällig plazierte Inserate dem
Interessenten in bleibender Erinnerung."

Die Kohlenversorg«» g der Schweiz. Die Ver-
einigung schweizerischer Kohlenfirmen für
den Absatz der Ruhr-Produkte in derSchweiz
erläßt eine Mitteilung, welche sagt, nachdem Deutschland
die Ausfuhr von Kohlen wieder gestattet habe, seien
von den mehreren hundert Wagen, die Ende Juni ab-
gingen, bereits eine Anzahl auf verschiedenen Wegen
in die Schweiz gelangt. Der größere Teil der noch
Ausstehenden werde ebenfalls den Weg in die Schweiz
finden. Die badische Staatsbahnverwaltung hat den
Transport auf ihren Linien zugesichert, die Bundesbahnen
werden die Transporte in Leopoldshöhe abnehmen. Von
den Zechen des Ruhrgebietes, die die Förderung zum
Teil wieder aufnahmen, darf daher auf eine gewisse
Zufuhr gerechnet, werden. Bei dieser Sachlage ist es

wichtig, daß mit den eingehenden Vorräten vorsichtig
verfahren werde. In einer Konferenz mit dem Vor-
steher des Handelsdepartements, Bundesrat Schultheß,
haben sich die Kohlenhandelsfirmen der Schweiz verpflichtet,
nach Kräften für die Versorgung tätig zu sein und
spekulative Gewinne auszuschließen; das Ruhrsyndikat
hat seinerseits möglichstes Entgegenkommen bei sehr
mäßigem Preisaufschlag zugesichert. Es wird daher
möglich sein, die Kohlenversorgung der
Schweiz den Umständen gemäß befriedigend
durchzuführen.

Der neunte Kurs für autogene Schweißnng fand
in der Zeit vom 25. bis 30. Mai in den Werkstätten
des Schweizerischen Acetylenvereins in Basel statt. Er
wurde wieder geleitet von Ingenieur C. F. Keel, Pro-
fessor in Freiburg. Herr H. Fenn er, Schlossermeister
in Zürich, amtete wie gewöhnlich als Schweißermeister.

Am Kurse nahmen Werkmeister, Schlosser, Mechaniker,
Kupferschmiede und Kunstschlosser teil. Sämtliche Teil-
nehmer führten, entsprechend unserem normalen Wochen-
Programm, nach den jeweiligen theoretischen Erklärungen
des frühen Vormittags, Schweißungen an allen Me-
tallen aus. Daneben fand sich bei der reichlichen An-
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zahl Schweißposten noch genügend Zeit, auf die SpeziH
gebiete der Einzelnen einzutreten. Unter anderem wurden
besonders gelungene Übungen gemacht im Ausschweißen

von Augen und Ansätzen auf Platten und Rohre und

im Verschweißen von Korrosionen.
gwischenhinein führte unser Schweißermeifier «ich

eine sehr gelungene Reparatur an einer Statue M
Kunstguß aus.

Ein besonderes Vergnügen bereiteten die zahlreich ge-

machten Ntzproben an ausgeführten Schweißungen, à
gaben dem Schweißer augenblicklich ein Bild von der

Güte seiner Arbeit und ließen klar den Unterschied er-

kennen zwischen einer guten, einer verbrannten, oder

einer nicht durchgehenden Schweißung. Im Interesse
der Selbstfortbildung sind solche Ätzproben an Metall-

schliffen sehr zu empfehlen. Das Verfahren ist sehr

einfach.
Man schneidet eine Schweißung quer zur Schweiß-

naht, durchfeilt sie zuerst glatt und poliert sie dann mit immer

feinerem Schmtergelpapier, jedoch ohne Ol und Fett zu

gebrauchen. Der Schliff muß einen vollkommenen Spiegel

bilden, in dem man sich sehen kann. Je feiner die Polt-

tur, um so schöner wird das Bild nachher in Erscheinung

treten. Über die Güte der Schweißung sagt dieser Schliß

aber bisher noch nichts.
Man verschafft sich sodann in der Apotheke oder lu

der Droguerie ein Mschchen folgender Lösung:
1 Teil Jodkalium
2 Teile sublimiertes Jod,

10 Teile Wasser.
Man lasse sich gleich auch ein feines Haarpinselchen

dazu geben. Damit pinselt man von der genannten

Lösung gleichmäßig über den Metallschliff. Schon nach

wenigen Sekunden wird sich die Schweißstelle klar vom

übrigen Metall, an dem man z. B. noch die Walzrichtung
erkennen kann, abheben. Die Schweißstelle selbst soll

möglichst weiß erscheinen. Allenfalls vorkommende Oxyd-

oder Schlackeneinschlüsse zeichnen sich als dunkle Punkte

oder Linien. Man fährt mit dem Bepinseln noch einige

Minuten fort bis das Bild möglichst scharf ist.
Man spüle sodann die Probe unter laufendem Wasser

tüchtig ab und trockne sie mit etwas Alkohol oder Spin-

tus. Will man sie erhalten und vor dem Rost bewahren,

kann man sie mit einer dünnen Schicht eines durch-

sichtigen Metallackes bedecken.

Nach den Schweißübungen an Eisen, Gußeisen,

Messing, Kupfer und Aluminium wurde, nach gründ-

lichen Darlegungen über den Schneidoorgang, seine Öko-

nomie und die Schneidbrenner, das Schneiden ganz

praktisch geübt. Auf Einladung der baselstädtischen Be-

Horden begannen wir mit Hilfe des Schneidbrenners die

Demontage von fünf großen Zentralheizungsdampfkessà
Diese hätten wegen ihren großen Abmessungen als Ganzes

nicht aus dem Untergeschoß des betreffenden Schulhauses

entfernt werden können. -

In einigen Stunden war der erste dieser Doppe-

kessel in handliche noch brauchbare Blechtafeln zerlegt

Mitteilungen des Schweizer. Acetylen-Vereim,
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